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Berechnung der
Entfernungspauschale bei Hin-
und Rückweg an
unterschiedlichen Arbeitstagen

Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte gilt arbeitstäglich zwei Wege (einen Hin- und einen
Rückweg) ab. Legt ein Arbeitnehmer nur einen Weg zurück, so ist nach
dem Urteil des Bundesfinanzhofs nur die Hälfte der
Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und Arbeitstag als
Werbungskosten zu berücksichtigen.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/227829/
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Sachverhalt

Der Kläger war als Flugbegleiter beschäftigt und suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf

und kehrte noch am selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach Hause

jedoch erst an einem der nachfolgenden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl für

die Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend. Er war

der Ansicht, die Entfernungspauschale sei auch in den Fällen arbeitstäglich anzusetzen, in denen er die

Hin- und Rückfahrt zwischen seiner Wohnung und dem Arbeitsplatz an unterschiedlichen Tagen

durchgeführt habe. Das Finanzgericht Münster hatte die Klage mit Urteil vom 14.07.2017 - 6 K 3009/15 E

zurückgewiesen.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts als unbegründet zurückgewiesen.

Zur Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster

Tätigkeitsstätte ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine

Entfernungspauschale von 0,30 € für jeden Entfernungskilometer anzusetzen. Die Entfernungspauschale

deckt sowohl den Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte als auch den Rückweg ab. Legt ein

Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen

zurück, kann er die Entfernungspauschale für den jeweiligen Arbeitstag folglich nur zur Hälfte, also in Höhe

von 0,15 € pro Entfernungskilometer, geltend machen.

Für den BFH ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte, der Systematik oder

dem Sinn und Zweck des Gesetzes, dass der Gesetzgeber bei Einführung der Entfernungspauschale vom

Leitbild eines arbeitstäglichen Hin- und Rückwegs zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abgerückt ist: Der

Gesetzgeber hat im Gegenteil die arbeitstäglichen "Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte" - und damit

(weiterhin) den (Hin-)Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte und den (Rück-)Weg von der Arbeitsstätte zur

Wohnung - zum Maßstab für die mit der Entfernungspauschale einhergehende Vereinfachung und

Typisierung genommen. Davon abweichende Besonderheiten durch untypische Arbeitsverhältnisse oder

Arbeitszeiten sowie arbeitstäglich mehrfache Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte sind mit der

Einführung der Entfernungspauschale für den Werbungskostenabzug nicht mehr von Bedeutung.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 12. Februar 2020 (VI R 42/17), veröffentlicht am 12. Juni 2020.
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